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Zweite Durchführungsbestimmung 
zum Gesetz über die Wahlen zur Volkskammer, 
zu den Landtagen, Kreistagen und Gemeinde
vertretungen in der Deutschen Demokratischen 

Republik am 15. Oktober 1950.
Vom 21. August 1950

Auf Grund des § 54 Abs. 1 des Gesetzes vom 
9. August 1950 über die Wahlen zur Volkskammer, 
zu den Landtagen, Kreistagen und Gemeindever
tretungen in der Deutschen Demokratischen Repu
blik am 15. Oktober 1950 (GBl. S. 743) werden fol
gende Bestimmungen erlassen:

Wahlverfahren für Wahlberechtigte 
im Transportwesen

Für alle Wahlberechtigten im Transportwesen, die 
ihr Wahlrecht am Wahltage, dem 15. Oktober 1950, 
in der Deutschen Demokratischen Republik nicht 
ausüben können, findet das gleiche Wahl verfahren 
Anwendung, wie es für Seeleute in Ziffer 38 der 
Durchführungsbestimmung vom 10. August 1950 
zum Wahlgesetz (GBl. S. 749) festgelegt ist.

Das Wahlrecht kann in der Zeit vom 5. bis 20. Ok
tober 1950 ausgeübt werden.

Die Einrichtung besonderer Wahllokale für die 
Wahlberechtigten im Transportwesen wird für fol
gende Städte und Gemeinden festgelegt:

Cottbus, Hoyerswerda,
Frankfurt (Oder), Seddin.

Jeder Wahlberechtigte muß einen Wahlschein vor
legen, dessen Ausstellung nach Ziffer 14 der Durch
führungsbestimmung zum Wahlgesetz zu regeln ist.

Berlin, den 21. August 1950
Ministerium des Innern 

Dr. S t e i n h o f f
Minister \

Anordnung
über die Einschränkung der Verwendung von 

Holz im Gerüstbau.
Vom 22. August 1950

Zur Einsparung von Bauholz und in Verbindung 
mit der Förderung fortschrittlicher Bauweisen wird 
bestimmt: § j

Die Errichtung von Außenstandgerüsten an Ge
bäuden und Bauwerken zur Ausführung von Bau

arbeiten, die sich auch vom Gebäudeinnern durch
führen lassen, wird hiermit untersagt. Bei der Aus
führung von Bauwerken in Ziegelbauweise ist nur 
noch von innen zu mauern (d. h. über die Hand zu 
mauern). Dasselbe gilt für Bauausführungen in Er
satzbaustoffen mit einem der Ziegelbauweise ähn
lichen Arbeitsvorgang.

§ 2
Die bestehenden Vorschriften über die Erstellung 

von Schutzgerüsten, Fanggerüsten, Schutzabdeckun
gen, Schutzdächern bleiben gültig. Diese Rüstungen 
sind unter Ausnutzung im Gebäudeinnern befind
licher Konstruktionsteile, wie Gerüst-, Balken- oder 
Trägerlagen, unter sparsamster Holzverwendung zu 
erstellen.

§ 3
Außenstandgerüste (Arbeitsgerüste) dürfen nur 

in Ausnahmefällen (z. B. bei Natursteinbauten) mit 
Zustimmung der für die Baugenehmigung zustän
digen Bauaufsichtsbehörde erstellt werden und müs
sen den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.

§ 4
Ausgenommen von dem Verbot nach obigem § 1 

sind leichte Gerüste für Unterhaltungs- und Putz
arbeiten an Gebäuden und Bauwerken und als 
Schutz- und Arbeitsgerüst für Klempner, Dach
decker, Maler usw.

§ 5
Alle dieser Anordnung widersprechenden Bestim

mungen, insbesondere § 71 Abs. 1 der Unfallverhü
tungsvorschriften 36 für Hoch- und Tiefbau, werden 
mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Berlin, den 22. August 1950

Ministerium für Aufbau
I. V.: Dr. V. S t o l t z e n b e r g  

Staatssekretär
Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen 

S t e i d 1 e 
Minister
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